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Das Feuerlöſchweſen

3 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 13 . Februar 1865 , über das Löſchverfahren

bei Waldbränden .

( Regierungsblatt Seite 102 . )

In Betreff des Löſchverfahrens bei Waldbränden wird

nach Anhörung der Großh . Direktion der Forſte , Berg - und

Hüttenwerke auf Grund des § 114 Ziffer 5 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzbuches verordnet , wie folgt :

§ 1. Bei einem ausbrechenden Waldbrande haben die —

jenigen , welche ſich in deſſen Nähe befinden und denſelben
nicht ſogleich im Entſtehen zu unterdrücken in der Lage ſind ,
dem Bürgermeiſter des nächſtgelegenen Orts ſo ſchnell als

möglich Anzeige zu machen .

§ 2. Sowie der Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter

die Anzeige von einem Waldbrande erhält , hat er durch
reitende Boten den Bezirksbeamten , den nächſtwohnenden
Forſtbeamten , den Bezirksförſter des Bezirks , ſowie die

Bürgermeiſter aller in einem Umkreiſe von zwei Stunden

um den Wald liegenden Gemeinden ſchleunig davon in

Kenntniß zu ſetzen.
§ 3. Aus den zu Hülfe gerufenen Gemeinden haben

ſich die betreffenden Löſchmannſchaften ſo ſchnell als möglich
unter Führung eines Mitgliedes des Gemeinderaths auf die

Brandſtätte zu begeben und ſich dort der Löſchdirektion zur
Verfügung zu ſtellen . Sie müſſen mit einer entſprechenden ,
zum Voraus beſtimmten Anzahl von Arten, Beilen , Hauen ,
Schaufeln , Spaten und Rechen und für Diſtrikte , wo ſich
Waſſer zum Löſchen vorfindet , auch mit Feuereimern ver⸗

Aalf ein .

§ 4. Auch andere in der Nähe befindliche Forſtbeamte ,
welche Nachricht von dem Brand erhalten , haben ſich eiligſt
zur Hülfeleiſtung in den bezeichneten Wald zu begeben . Die

Waldhüter haben dagegen in ihren Hutdiſtrikten zu bleiben .

§ 5. Die Leitung der Löſchanſtalten ſteht dem Bezirks⸗
förſter des Bezirks und bis zu deſſen Ankunft dem zuerſt
eintreffenden Forſtbeamten zu .
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Sie haben dabei die unten folgende Inſtruktion zur

Richtſchnur zu nehmen .
Der Bezirksbeamte hat für Aufrechthaltung der Ordnung

zu ſorgen , ſowie mitzuwirken , daß die techniſchen Anordnungen
des Bezirksförſters ſchleunig vollzogen werden .

Bis ein Forſtbeamter oder der Bezirksbeamte eintrifft ,
hat der zuerſt eintreffende Ortsvorgeſetzte die Leitung zu

übernehmen .
Die Anordnungen der Löſchdirektion ſind unweigerlich

zu befolgen .
§ 6. Droht größere Gefahr , und wird die Löſchung des

Brandes durch die Umſtände ſehr erſchwert , ſo müſſen auch die

entfernter liegenden Ortſchaften zur Hülfe aufgeboten werden .

§ 7. Nach Löſchung des Waldbrandes hat die Löſch —
direktion die Anordnung zu treffen , daß die Brandſtätte noch

einige Tage und Nächte durch zuverläſſige , mit den nöthigen
Löſchwerkzeugen verſehene Leute bewacht werde .

Spuren von Feuer , die ſich noch etwa hie und da zeigen ,
ſind ſogleich mit Bedeckung durch Erde zu erſticken .

§ 8. Zur Verhütung von falſchem Feuerlärm haben
diejenigen , welche in Waldungen oder in deren Nähe eine ,
bedeutenden Rauch erzeugende Arbeit vornehmen , den Bürger⸗

meiſtern der nächſten Orte vorher davon Anzeige zu machen .

§ 9. Bei Bränden in ausländiſchen Grenzwaldungen
haben die in der Nähe befindlichen Forſtbeamten und Ge —

meinden die gleiche Hilfe wie bei Waldbränden im Inland

zu leiſten , wenn dabei inländiſchen Waldungen Gefahr droht .
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